
  

 Lausanne, 12. September 2008 
 

 

 

Herrn 
Moritz Leuenberger 
Bundesrat 
Bundeshaus Nord 
 
3003 Bern 

 

 

 

Verordnung über den Schutz vor Erschütterungen VSE 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Die Schweizerische Gesellschaft für Akustik SGA-SSA ist mit über 400 Mitgliedern die 

führende Fachgesellschaft aller Personen in der Schweiz, die in der öffentlichen Ver-

waltung, der Privatwirtschaft und an den Hochschulen auf dem Gebiet Akustik und Lärm-

bekämpfung tätig sind. Dabei ist die Lärmschutzverordnung LSV ein unverzichtbares 

Arbeitsinstrument und viele unserer Mitglieder sind mit dem Vollzug der LSV beschäftigt. 

Die LSV definiert Grenzwerte und macht Ausführungsbestimmungen, um den Schutz der 

Bevölkerung durchzusetzen. 

 

Aus täglicher Erfahrung mit vom Lärm betroffenen Personen lernen wir, dass neben dem 

Lärm von aussen auch Erschütterungen und sekundär abgestrahlter Luftschall zu erheb-

lichen Störungen führen. Daher sind wir erstaunt, dass 25 Jahre nach Inkrafttreten des 

Umweltschutzgesetzes USG und 20 Jahre nach Inkrafttreten der LSV immer noch keine 

Verordnung für Erschütterungen und sekundär abgestrahlten Luftschall, wie dies nach 

USG Art.15 gefordert wird, definiert sind. Mit fortschreitender Bautätigkeit nehmen die 

Konflikte zu. Je später eine Verordnung in Kraft treten wird, desto höher werden die zu 

erwartenden Sanierungskosten sein, was den politischen Druck erhöht, die Schutzziele 

zu reduzieren. Diese Situation wird von der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder 

als höchst unbefriedigend beurteilt. 
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Wie wir wissen, liegt ein Verordnungsentwurf zum Schutz vor Erschütterungen (VSE) 

vor, der aber seit 3 Jahren in der internen Vernehmlassung blockiert ist. Auf die 

erwartete VSE wird bereits in Normen verwiesen wie in der SIA 181 „Schallschutz im 

Hochbau“. Diese Norm, auf die auch die LSV verweist, hat im Bauwesen eine hohe 

rechtliche Bedeutung. So bitten wir Sie, Ihre Verantwortung zum Schutze der 

Bevölkerung nach USG Art. 13 wahrzunehmen und die VSE so schnell wie möglich in 

Kraft zu setzen. Wir sind als Verein gerne bereit, Sie dabei zu unterstützen. 

 

Hochachtungsvoll 
Schweizerische Gesellschaft für Akustik SGA-SSA 

 

 

Victor Desarnaulds  Markus Ringger    
Co-Präsident Mitglied des Vorstandes 






